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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben Nr. 19/18

Vom 11. Dezember 2018
Gz.: 33.03 - 51600

Termine und Fristen für die Abiturprüfungen im Jahr 2020 
im Zweiten Bildungsweg

1. Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Jahr 
2020 im Zweiten Bildungsweg

 Für die Abiturprüfung im Jahr 2020 im Zweiten Bildungs-
weg gelten die in der Anlage beigefügten Termine und Fris-
ten.

 Der Plan für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen 
im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach wird zwei Wochen 
vor Beginn des Prüfungszeitraumes durch öffentlichen 
Aushang in der Einrichtung bekannt gemacht. Die Pläne 
für die Durchführung der mündlichen Prüfungen im vierten 
Abiturprüfungsfach und für die zusätzlichen mündlichen 
Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach wer-
den zwei Unterrichtstage vor dem Beginn des jeweiligen 
Prüfungszeitraumes durch öffentlichen Aushang in der Ein-
richtung bekannt gemacht.

 Zwischen zwei schriftlichen Abiturprüfungen soll ein Prüf-
ling mindestens einen Tag Pause haben. Die zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprüfungs-
fach finden für einen Prüfling an einem Tage statt, sofern 
der Prüfling nicht Prüfungen an verschiedenen Tagen 
wünscht und dies möglich ist.

2. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Rundschreiben tritt am 1. Juni 2019 in Kraft und am 
31. Juli 2020 außer Kraft.

Anlage

Termine und Fristen für die Abiturprüfung
im Jahr 2020 im Zweiten Bildungsweg

Vorgang Bezug zur ZBWV *) Termin/Frist
Übermittlung der Vorschläge für den Prüfungsvorsitz an das 
MBJS

§ 31 17.6.2019

Unterrichtsbeginn 5.8.2019
Wahl des dritten und vierten Abiturprüfungsfaches **) § 24 Absatz 4 Satz 2 spätestens am 23.8.2019
Mitteilung der gewählten schriftlichen Abiturprüfungsfächer 
an das staatliche Schulamt

spätestens am 30.8.2019

Bildung des Prüfungsausschusses § 31 spätestens am 2.9.2019
Vorlage des schulischen Zeitplanes für die Abiturprüfung 
(Entwurf) beim staatlichen Schulamt

§ 29 Absatz 1 spätestens am 30.9.2019

Vorlage der Aufgabenvorschläge für die schriftliche Abitur-
prüfung beim staatlichen Schulamt

§ 35 Absatz 5 spätestens am 10.2.2020

Festlegung der Bewertungen für das vierte Semester frühestens am 20.4.2020
Zulassung zur Abiturprüfung § 30 frühestens am 22.4.2020,

spätestens  am 30.4.2020
Unterrichtsende für das vierte Semester 30.4.2020
schriftliche Abiturprüfungen § 36 vom 4.5.2020 bis spätestens 11.5.2020
mündliche Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach § 38 Absatz 1 vom 14.5.2020 bis spätestens 25.5.2020
Feststellung des vorläufigen Prüfungsergebnisses;  
Festlegung zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten  
bis dritten Abiturprüfungsfach

§ 38 Absatz 2
§ 38 Absatz 3

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach,
spätestens am 28.5.2020

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen 
Prüfungen und in den mündlichen Prüfungen im vierten 
Abiturprüfungsfach; Bekanntgabe der festgelegten zusätz- 
lichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abitur-
prüfungsfach

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach,
spätestens am 28.5.2020
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

 Grundschule im Bornstedter Feld – Rote Kaserne Ost
 Esplanade 5
 14469 Potsdam
 
 – Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

 Die Grundschule im Bornstedter Feld – Rote Kaserne Ost – 
wurde beginnend mit dem Schuljahr 2016/17 neu errichtet. 
Sie führt derzeit die Jahrgangsstufen 1, 2 und 3.  

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 

Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist derzeit mit der Besoldungsgrup-
pe 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

Vorgang Bezug zur ZBWV *) Termin/Frist
Wahl zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten bis  
dritten Abiturprüfungsfach durch den Prüfling **); 
Wahl der Reihenfolge der zusätzlichen mündlichen Prü-
fungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach durch den 
Prüfling **)

§ 38 Absatz 4
§ 38 Absatz 5

frühestens nach Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse im ersten bis vierten 
Abiturprüfungsfach und der festgelegten 
zusätzlichen mündlichen Prüfungen im 
ersten bis dritten Abiturprüfungsfach,
spätestens am 28.5.2020

zusätzliche mündliche Prüfungen im ersten bis dritten  
Abiturprüfungsfach

§ 38 Absatz 3 und 5 frühestens drei Tage nach Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse im ersten bis vierten 
Abiturprüfungsfach,
spätestens am 11.6.2020

Ausgabe der Abiturzeugnisse spätestens am 24.6.2020

*) Verordnung über die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges (ZBW-Verordnung - ZBWV) vom 6. Juli 1998 (GVBl. II S. 490), 
die zuletzt durch Verordnung vom 30. September 2015 (GVBl. II Nr. 46) geändert worden ist.

**) Termine mit einem Sternchen-Symbol müssen im schulischen Zeitplan mit einer Uhrzeitangabe versehen sein.
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2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

 Grundschule in der Kleinen Gartenstraße
 Kleine Gartenstraße 42
 14776 Brandenburg an der Havel

 – Besetzung zum 01.08.2019 –

 Die Grundschule in der Kleinen Gartenstraße wurde be-
ginnend mit dem Schuljahr 2016/17 neu errichtet. Sie führt 
derzeit die Jahrgangsstufen 1, 2 und 3.  

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.  

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 

erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliches Schulamt  Brandenburg an der Havel
Die Leiterin
Magdeburger Straße 45
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz:
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, die Stelle als Schulleiterin oder Schulleiter an der

Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
Erich-Weinert-Straße 9

15711 Königs Wusterhausen

zum 01.08.2019 neu zu besetzen.

Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe wird zum 
01.08.2019 beginnend mit der Jahrgangsstufe 7 neu errichtet. 
Die am Standort der Gesamtschule verbleibenden Oberschul-
klassen der Europaschule Oberschule Johann-Gottfried-Herder 
Königs Wusterhausen (ab Schuljahr 2019/20 die Jahrgangsstu-
fen 8, 9 und 10), sowie die Oberschulklassen der Oberschu-
le „Dr. Hans Bredow“ Königs Wusterhausen (ab Schuljahr 
2019/20 die Jahrgangsstufen 8 und 10) werden der Gesamt-
schule zugeordnet und laufen schuljahresweise bis zum Ende 
des Schuljahres 2021/22 aus.

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen der 
Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremien in 
enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem staatli-
chen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern so-
wie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer 



 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 1 vom 16. Januar 2019 5

geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über 
den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramtskandi-
datinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schul-
profilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schu-
le als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allgemein-
bildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Unterricht-
spraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusam-
menarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchsetzungs-  
und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird 
Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Team-
arbeit; fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Or-
ganisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rah-
menbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten be-
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst-
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Cottbus
Herrn Boese

Blechenstraße 1
03046 Cottbus.

Hinweis zum Datenschutz:
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
dem Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, die Stelle als stellvertretende Schulleiterin 
oder stellvertretender Schulleiter an der

Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
Friedrich-Ebert-Ring 107

14712 Rathenow

zum 01.08.2020 neu zu besetzen.

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesen-
heit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverantwortli-
che Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungs-
plan; Unterstützung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere 
beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleis-
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förde-
rung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation auf 
der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe; 
mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit, 
zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der Schul-
aufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchsetzungs- und Or-
ganisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Enga-
gement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Branden-
burg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisa-
tion des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten be-
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellvertre-
tender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung in der 
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Staatliche Schulamt Neuruppin
Herrn Menzel

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz:
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
dem Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt 
nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des  
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  
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